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Schwyz
A'eue Fan/on«/e FoHzugvuerortinung zum

Bundergesetz öetrejjend die 06ernH/.sicii(
über die Forst/zoh'zei.

Am 14. April 1967 hat der Schwyzcr Kail-
tonsrat die neue kantonale Vollzugsverord-
nung zum eidgenössischen Forstpolizeigesetz
genehmigt. Die Genehmigung durch den
Bund erfolgte am 29. Juni 1967. Die Ver-
Ordnung trat am 1. Juli 1967 in Kraft.

Die neue Vollzugsverordnung enthält in
knapper Form die Bestimmungen, die ge-
maß den geltenden eidgenössischen Vor-
Schriften notwendig sind. Dabei wurde ver-
mieden, geltendes Recht des Bundes zu
wiederholen, was zweckmäßig ist und der

Sammelmappe für die Schweiz.
Zeitschrift für Forstwesen

Um den Bezügern der Zeitschrift Gelegen-
lieit zu geben, die Nummern jahrgangweise
auf preisgünstige Art einheften zu können,
hat der Vorstand die Herstellung einer
Sammelmappe geprüft. Er kann nun eine
solche Mappe in gefälliger Ausführung aus

grünem Preßkarton, mit patentierter Ein-

heftvorrichtung und dem zweisprachigen
Titel der Zeitschrift auf Rücken und Vor-
derseite, zu folgenden Preisen anbieten:

heutigen Auffassung über die Gesetzgebung
im föderativen Staat entspricht.

Der Kanton Schwyz hat als erster Kanton
seine forstlichen Gesetzesbestimmungen der
neuen eidgenössischen Vollzugsverordnung
vom 1. Oktober 1965 angepaßt.

Hochschulnachrichten
Im Rahmen der Kolloquien über Orts-,

Regional- und Landesplanung, die wäh-
rend des Wintersemesters 1967/68 jeweilen
am Donnerstag von 16.15 bis 18.00 Uhr in
der ETH (NO 9e) stattfinden, wird Herr
Prof. Dr. H. Tromp am 25. Januar 1968

ein Referat zum Thema «Hundert Jahre
forstliche Planung in der Schweiz» halten.

Bei einer Auflage von 100 Stück:
Fr. 6.— pro Mappe,

bei einer Auflage von 500 Stück:
Fr. 4.20 pro Mappe,

bei einer Auflage von 1000 Stück:
Fr. 4.— pro Mappe,

zuzüglich Porto.
Interessenten werden gebeten, ihre Be-

Stellungen (1 Mappe pro Jahrgang) mittels
beiliegender Karte iiinge/ieiu/ an die Ge-

schäftsstelle des Schweiz. Forstvereins in
Zürich, Universitätstraße 2, zu richten.

Der Forsfanci
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